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Mitteilung 

des Bayerischen Landtags 

 

Besetzung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs; 
Wahl eines berufsrichterlichen Mitglieds 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 

 

 

Herrn Dr. Stefan Tratz 

mit Wirkung vom 1. April 2023 

 

 

zum berufsrichterlichen Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs gewählt. 

Die Präsidentin 

Ilse Aigner 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Wahl

eines berufsrichterlichen Mitglieds des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs

Der Ministerpräsident hat mitgeteilt, dass der Direktor des Amtsgerichts Rosenheim 

Ralf Peter mit Ablauf des 31. März 2023 in den Ruhestand geht und damit auch aus 

dem Verfassungsgerichtshof ausscheidet. Als Nachfolger von Herrn Ralf Peter wird 

Herr Dr. Stefan Tratz, Richter am Oberlandesgericht Bamberg, vorgeschlagen.

Die Richterinnen- und Richter-Wahl-Kommission hat in der Sitzung vom 1. März 2023 

dem Vorschlag des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs zugestimmt und be-

schlossen, der Vollversammlung zu empfehlen, diesen Wahlvorschlag anzunehmen.

Herr Dr. Tratz ist bereit, im Fall seiner Wahl das Amt anzunehmen, und hat die ent-

sprechende Erklärung gemäß Artikel 6 Absatz 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 

abgegeben.

Eine Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt findet nicht statt. Wir kommen gleich 

zur Wahl, und zwar in geheimer Form. An Ihrem Platz finden Sie die blauen Stimmzet-

tel, in Ihren Stimmkartentaschen Ihre Stimmkarten. Für den Wahlgang bitte aus-

schließlich den Stimmzettel sowie Ihre Namenskarte verwenden. Enthaltungen sind 

gültige Stimmen. Unverändert abgegebene Stimmzettel gelten als Enthaltungen. Un-

gültig sind abgegebene Stimmzettel, wenn sie Zusätze oder Veränderungen enthalten. 

Sie sehen die Urnen schon links und rechts am Saaleingang und auf dem Pult für den 

Stenografischen Dienst. Ich eröffne die Abstimmung. Wir haben dafür 5 Minuten Zeit. 

–

Ich schaue schon mal, ob alle abgegeben haben. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 

Gibt es noch einen Kollegen, eine Kollegin?

(Petra Guttenberger (CSU): Ich möchte noch abstimmen!)
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Aber flott! Es ist eigentlich schon vorbei. Zack, zack!

(Stimmabgabe von 15:16 bis 15:21 Uhr)

Damit ist der Wahlgang beendet. Das Wahlergebnis wird später bekannt gegeben.

(...)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor dem 

nächsten Redner und bevor ich in der Tagesordnung fortfahre, gebe ich das Ergebnis 

der vorher durchgeführten Richterwahl bekannt. Das war der Tagesordnungspunkt 3. 

An der Wahl haben 159 Abgeordnete teilgenommen. Ungültig war keine Stimme. Auf 

Herrn Dr. Tratz entfielen 116 Stimmen. Mit Nein stimmten 12 Abgeordnete. Ihrer Stim-

me haben sich 31 Abgeordnete enthalten.
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